
 

 

Bebauungsplan Nr. 112 A “Schloßstraße” - Aufhebung 

 

Auswertung der Stellungnahmen und Anregungen zur Aufhebung des 

Bebauungsplans Nr. 112A „Schloßstraße“ gem. § 3 Abs. 2 und 

gem. § 4 Abs. 1 und 2 BauGB 
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Öffentlichkeit: SEG, Anke Weber 

ID: 1008, Datum: 22.02.2021 

Bundesland: , Organisation: , Name der Organisation: , Position:  

Im öffentlichen Bereich anzeigen: Nein 

Dokument: Gesamtstellungnahme 

Kapitel:  

Stellungnahme gem. § 3 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 2 BauGB Begründung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gegen die Aufhebung des B-Plans bestehen aus Sicht der Stadtentwässerung Schwerte keine 

Bedenken. 

In weiteren Baugenehmigungsverfahren innerhalb dieses Planbereiches, sollte die 

privatrechtliche Erschließung der hinterliegenden und öffentlich nicht erschlossenen 

Grundstücke, so weit möglich, mit berücksichtigt werden. 

Mit freundlichem Gruß 

i. A. Anke Weber 

___________________________________________________________________________

___  

Stadtentwässerung Schwerte GmbH | Liethstraße 32-36 | 58239 Schwerte 

Tel. 02304 203-212 | Fax 02304 203-201 

weber@stadtentwaesserung-schwerte.de | www.stadtentwaesserung-schwerte.de 

Geschäftsführer: Dipl.-Volksw. Sebastian Kirchmann 

St-Nr. 316/5798/0957  

Sitz der Gesellschaft: Schwerte, Amtsgericht Hagen, Abteilung HRB 4985 

                                                                            

Ein Unternehmen der Stadtwerke Schwerte Gruppe  

___ 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Institution: Industrie- und Handelskammer zu Dortmund, Planung, Umwelt, Arbeitsschutz: Torsten Mack 

ID: 1007, Datum: 15.02.2021 

Im öffentlichen Bereich anzeigen: Muss überprüft werden 

Dokument: Gesamtstellungnahme 

Kapitel:  

Stellungnahme gem. § 3 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 2 BauGB Begründung 

Bebauungsplan Nr. 112 A „Schloßstraße“ - Aufhebung 

Sehr geehrter Herr Gröne-Krebs, 

der Bebauungsplan Nr. 112A "Schloßstraße" ist seit dem 06.03.1985 rechtskräftig. 

Städtebauliche Zielsetzung war es seinerzeit, eine planungsrechtliche Grundlage für die 

Bebauung einer Wohnbaufläche zu schaffen, um dieses Gebiet kurzfristig zu erschließen und 

der Wohnnutzung zuführen zu können. Die weitergehende Umsetzung des Bebauungsplans, 

insbesondere die Erschließung und Bebauung der im Inneren liegenden Flächen, scheitert 

allerdings bis heute an den eigentumsrechtlichen Voraussetzungen. Eine Aufhebung ist daher 

städtebaulich sinnvoll und auch planungsrechtlich geboten. 

Seitens der Industrie- und Handelskammer zu Dortmund bestehen aus gesamtwirtschaftlicher 

Sicht keine Bedenken gegen die Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 112 A  Schloßstraße“. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Geschäftsführung 

i. A. 

Torsten Mack 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Institution: Kreis Unna, Stabstelle Planung und Mobilität: Gert Kozik 

ID: 1006, Datum: 22.01.2021 

Im öffentlichen Bereich anzeigen: Nein 

Dokument: Gesamtstellungnahme 

Kapitel:  

Stellungnahme gem. § 3 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 2 BauGB Begründung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 zum Aufhebungsverfahren werden auch im Rahmen der öffentlichen Auslegung weder 

Anregungen noch Bedenken vorgebracht. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

  

Gert Kozik 

  

Kreis Unna 

- Der Landrat – 

Bauen und Planen 

60.4 Planung und Wohnungswesen 

Friedrich-Ebert-Str. 17 

59425 Unna 

  

Fon: 02303/27-1461 

Fax: 02303/27-2296 

e-mail: gert.kozik@kreis-unna.de 

URL: www.kreis-unna.de 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Institution: Stadtwerke Schwerte - Bereich Gas, Keine Abteilung: Uwe Schramowski 

ID: 1005, Datum: 18.01.2021 

Im öffentlichen Bereich anzeigen: Nein 

Dokument: Gesamtstellungnahme 

Kapitel:  

Stellungnahme gem. § 3 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 2 BauGB Begründung 

Sehr geehrter Herr Gröne-Krebs, 

aus Sicht der Stadtwerke Schwerte GmbH (Gas und Wasser) gibt es keine Einwände oder 

Anregungen im 

Hinblick auf die Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 112a "Schloßstraße" der Stadt Schwerte. 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. Uwe Schramowski 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Institution: Industrie- und Handelskammer zu Dortmund, Planung, Umwelt, Arbeitsschutz: Torsten Mack 

ID: 1003, Datum: 06.08.2020 

Im öffentlichen Bereich anzeigen: Nein 

Dokument: Gesamtstellungnahme 

Kapitel:  

Angehängte Dateien: 2020-08-06 Stellungnahme.pdf 

Stellungnahme gem. § 4 Abs. 1 BauGB Begründung 

Sehr geehrter Herr Gröne-Krebs, 

anbei erhalten Sie unsere Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 112 A "Schloßstraße" - 

Aufhebung. 

 Mit freundlichen Grüßen  
  
 Torsten Mack  

  Industrie- und Handelskammer zu Dortmund  
  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Institution: Kreis Unna, Stabstelle Planung und Mobilität: Gert Kozik 

ID: 1002, Datum: 05.08.2020 

Im öffentlichen Bereich anzeigen: Nein 

Dokument: Gesamtstellungnahme 

Kapitel:  

Stellungnahme gem. § 4 Abs. 1 BauGB Begründung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

zum Aufhebungsverfahren werden nach Auswertung der Unterlagen weder 

Anregungen noch Bedenken vorgebracht. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

  

Gert Kozik 

 Kreis Unna 

- Der Landrat – 

Stabsstelle Planung und Mobilität 

Friedrich-Ebert-Str. 17 

59425 Unna 

 Fon: 02303/27-1461 

Fax: 02303/27-2296 

e-mail: gert.kozik@kreis-unna.de 

URL: www.kreis-unna.de 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Institution: GASCADE Gastransport GmbH, Leitungsrechte und -dokumentation: Diane Seidel 

ID: M1001, Datum: 14.07.2020 

Im öffentlichen Bereich anzeigen: Nein 

Dokument: Gesamtstellungnahme 

Kapitel:  

Angehängte Dateien: GASCADE-Stellungnahme_2020.03750.pdf 

Stellungnahme gem. § 4 Abs. 1 BauGB Begründung 

Bebauungsplan Nr. 112 A "Schloßstraße" der Stadt Schwerte - Aufhebung 

Unser Aktenzeichen: 99.99.99.000.01169.20 

Vorgangsnummer: 2020.03750 

Sehr geehrter Herr Rüßler, 

wir antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag der Anlagenbetreiber WINGAS 

GmbH, NEL Gastransport GmbH sowie OPAL Gastransport GmbH & Co. KG. Nach Prüfung 

des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung unserer Anlagen teilen wir Ihnen mit, 

dass unsere Anlagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht betroffen sind. Dies schließt die 

Anlagen der v. g. Betreiber mit ein. 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sich Kabel und Leitungen anderer Betreiber in 

diesem Gebiet befinden können. Diese Betreiber sind gesondert von Ihnen zur Ermittlung der 

genauen Lage der Anlagen und eventuellen Auflagen anzufragen. 

Werden die digitalen Planunterlagen zu künftigen Bauleitplanverfahren auf dem 

Beteiligungsserver der Stadt Schwerte zur Stellungnahme bereitgestellt, ist uns immer ein 

entsprechendes Informationsschreiben zur Eröffnung eines neuen Beteiligungsverfahrens zu 

übersenden. 

Eine regelmäßige Einsichtnahme auf den Beteiligungsserver zur Eingangsprüfung von neuen 

Bauleitplanverfahren wird von uns nicht durchgeführt. Hier ist die Stadt Schwerte in der 

Informationspflicht. 

Für die künftige Beteiligung an Bauleitplanverfahren senden Sie bitte jeweils Ihre Anschreiben 

an 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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leitungsauskunft@gascade.de 

Unsere Stellungnahme werden wir Ihnen anschließend innerhalb der Auslegungsfrist 

übersenden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

GASCADE Gastransport GmbH 

Leitungsrechte und -dokumentation 

Institution: Stadtwerke Schwerte - Bereich Gas, Keine Abteilung: Uwe Schramowski 

ID: 1000, Datum: 07.07.2020 

Im öffentlichen Bereich anzeigen: Nein 

Dokument: Gesamtstellungnahme 

Kapitel:  

Stellungnahme gem. § 4 Abs. 1 BauGB Begründung 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

aus Sicht der Stadtwerke Schwerte GmbH (Gas und Wasser) gibt es keine Einwände im Hinblick auf die 

 Aufhebung Bebauungsplan Nr. 112 "Schloßstraße". 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 


